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Prinzipiell ist es möglich, dass eine Schule Lehraufträge vergibt. Welche Qualifikation eine
zeitweilige Lehrkraft mitbringen muss, kann variieren. (Nichtexaminierte Hilfslehrer, z.B.
Studenten, bei Lehrermangel hat es ja schon öfter gegeben.) Sind diese Auflagen erfüllt, ist die
Hilfslehrkraft Teil des Kollegiums und übt Unterrichts- und sonstige Verpflichtungen
entsprechend aus.
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